
Bekanntmachungen
Sirenenprobealarm

Am Samstag, 11.03.2023 findet im Stadtgebiet Arnstein um 12:30 Uhr ein
Sirenenprobealarm statt.

Sprechtag des Bauamtes LRA Karlstadt
Am Donnerstag, 16.03.2023 findet von 09:00 bis 11:00 Uhr im Rathaus
Arnstein, 1. OG, der Sprechtag statt. Eine zusätzliche Beratung durch
den Klimaschutzbeauftragten/Energieberater, Herrn Kohlbrecher, ist
nur mit Terminvereinbarung unter Tel. 09353/793-1757 möglich.

Jugendarbeit Arnstein – Programm März 2023
10.03.2023: Quiznacht – Stell dein Wissen unter Beweis
17.03.2023: Probier dich aus! Musikabend mit Tobi
24.03.2023: Gemeinsamer Bowlingabend - Ausflug nach Schweinfurt
31.03.2023: Kickerturnier - Wir weihen unseren neuen Kicker ein
Familienstützpunkt Arnstein – Programm März 2023
Haupteingang Schwesternhaus, Marktstraße 39 (neben dem Rathaus)
Spielplatztreff: 16.03.2023, 15:00 – 17:00 Uhr, Spielplatz Höflein, Arnstein
Endlich wird es wieder wärmer. Wir nutzen die Zeit und treffen uns am
Spielplatz und weihen das Sandkastenspielzeug des Familienstütz-
punktes ein. Der Spielplatztreff ist ein offenes Angebot für Familien, die
gerne ihre Zeit mit ihren Kindern an der frischen Luft verbringen. Für
die Eltern gibt es bei einem Kaffee gute Gespräche und eine Möglich-
keit zum Austausch – für die Kinder jede Menge Platz zum Toben, Klet-
tern, Spielen. Sollte es regnen, verlagern wir unsere gemeinsame Zeit
ins Schwesternhaus.
Babycafé: 21.03.2023, 09:30 – 11:00 Uhr, Familienstützpunkt Arnstein
Ein Ort der Begegnung und des Austausches, für (werdende) Eltern
und Zeit für das Erkunden unter Gleichaltrigen, für Kinder. Herzliche
Einladung an alle Schwangeren und Eltern mit ihren Kindern zwischen
0 und 24 Monaten.
Familientreff: 23.03.2023, 15:30 – 17:00 Uhr, Familienstützpunkt Arnstein
Ein offenes Angebot für Familien. In gemütlicher Atmosphäre können
sich Eltern austauschen, Kontakte knüpfen und zusammen mit den
Kindern malen, basteln oder einfach nur spielen. Heute bringen wir den
Familienstützpunkt zum Erblühen.

Übung der Bundeswehr
Bundeswehreinheiten führen nachstehende Übung durch:
Zeitpunkt: 10.03.2023, 07:00 Uhr – 17.03.2023, 17:00 Uhr
Raum: Stadt Arnstein, Gesamtes Gebiet VG Arnstein
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der
übenden Truppe fernzuhalten. Auf die Gefahren, die von liegengeblie-
benen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) ausge-
hen, wird besonders hingewiesen. Jeder Fund ist sofort der nächsten
Polizeidienststelle zu melden. Das Sammeln, der Erwerb, der Besitz
und der Verkauf dieser Gegenstände sind verboten und können nach
den Vorschriften des Strafgesetzbuches sowie nach den waffen- und
sprengstoffrechtlichen Bestimmungen geahndet werden. Schäden, die
die Bundeswehr verursacht hat, sind der zuständigen Gemeinde- bzw.
Stadtverwaltung anzumelden, sofern sie nicht bereits durch den Flur-
schadenoffizier abgegolten oder von Schadentrupps der Einheiten
beseitigt worden sind.
Insbesondere sind hiermit die Jagdausübungsberechtigten auf die
Übung hingewiesen.

Versammlung der Jagdgenossenschaft Halsheim
Am Samstag, den 11. März 2023, ab 19:00 Uhr, findet im Saal des
Gasthauses Schömig in Halsheim eine nichtöffentliche Versammlung
der Jagdgenossenschaft Halsheim statt. Hierzu sind alle Mitglieder der
Jagdgenossenschaft Halsheim herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
5. Verwendung des Reinertrags aus der Jagdnutzung 2022/23
6. Anträge der Jagdpächter auf Verlängerung der Pachtverträge
7. Verschiedenes
Hinweis:
Durch Eigentumswechsel seit dem Jagdjahr 2021/22 eingetretene Ver-
änderungen zum Jagdkataster sind vom Erwerber dem Jagdvorsteher
anzuzeigen und nachzuweisen (§ 3 Abs. 2 S. 3 d. Satzung).
Halsheim, den 27. Februar 2023
gez. E. Weissenberger, Jagdvorsteher

Versammlung der Jagdgenossenschaft Schwebenried
Am Freitag, den 17.03.2023 um 19.30 Uhr findet im Pfarrheim in
Schwebenried eine Versammlung der Jagdgenossenschaft Schweben-
ried statt, zu der hiermit alle Jagdgenossen ordnungsgemäß eingela-
den werden.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Verlesung des Protokolls aus der Versammlung 2022
3. Bericht des 1. Vorstandes
4. Kassenbericht
5. Entlastung Kassier u. Vorstandschaft
6. Verwendung des Jagdpachtschilling (Reinertrag)
7. Wegebau
8. Jagdbogen 3 Änderung im Pachtverhältnis
9. Verschiedenes
10. Wünsche und Anträge
Bei der Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft kann sich jeder
Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, durch einen volljährigen Ver-
wandten gerader Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäf-
tigte volljährige Person oder durch einen bevollmächtigten Volljährigen
derselben Jagdgenossenschaft angehörigen Jagdgenossen vertreten
lassen. Für die Erteilung der Vollmacht an einen Jagdgenossen ist
die schriftliche Form erforderlich. Ein bevollmächtigter Vertreter darf
höchstens einen Jagdgenossen vertreten. Für juristische Personen
handeln ihre verfassungsmäßigen Organe oder deren Beauftragte.
Miteigentümer und Gesamteigentümer haben nur eine Stimme und
können ihr Stimmrecht nur einheitlich ausüben, wobei der abstimmen-
de Miteigentümer oder Gesamthandseigentümer als Vertreter des oder
der anderen gilt. Dies schließt aber nicht aus, dass jeder Miteigentümer
oder Gesamteigentümer unabhängig von der Frage, wer das Stimm-
recht für die Miteigentümer oder Gesamthandseigentümer ausübt, von
einem anderen Jagdgenossen bevollmächtigt werden kann, für ihn das

Stimmrecht auszuüben.
Arnstein-Schwebenried, den 13.02.2023
gez. Rudloff Gerold, Jagdvorstand

Versammlung der Jagdgenossenschaft Neubessingen
Am Freitag, den 24. März 2023, um 19.30 Uhr findet im Sportheim
Neubessingen eine Versammlung der Jagdgenossenschaft Neubes-
singen statt, zu der hiermit alle Jagdgenossen ordnungsgemäß einge-
laden werden.
Tagesordnung
1. Begrüßung und Jahresbericht des 1. Vorstand
2. Kassenbericht des Jahres 2022
3. Entlastung der Vorstandschaft
4. Verwendung des Jagdpachtschillings (Reinertrag der Jagdnutzung)
5. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Bei der Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft kann sich jeder
Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, durch einen volljährigen Ver-
wandten gerader Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäf-
tigte volljährige Person oder durch einen bevollmächtigten Volljähri-
gen, derselben Jagdgenossenschaft angehörenden Jagdgenossen
vertreten lassen. Für die Erteilung der Vollmacht an einen Jagdge-
nossen ist die schriftliche Form erforderlich. Ein bevollmächtigter Ver-
treter darf höchstens einen Jagdgenossen vertreten. Für juristische
Personen handeln ihre verfassungsmäßigen Organe oder deren
Beauftragte. Miteigentümer und Gesamthandseigentümer haben nur
eine Stimme und können ihr Stimmrecht nur einheitlich ausüben, wo-
bei der abstimmende Miteigentümer oder Gesamthandseigentümer
als Vertreter des oder der anderen gilt. Dies schließt aber nicht aus,
dass jeder Miteigentümer oder Gesamthandseigentümer unabhän-
gig von der Frage, wer das Stimmrecht für die Miteigentümer oder
Gesamthandseigentümer ausübt, von einem anderen Jagdgenossen
bevollmächtigt werden kann, für ihn das Stimmrecht auszuüben.
Arnstein-Neubessingen, den 06.03.2023
gez. Stürmer, Jagdvorsteher

Aufforderung zur Benennung von Personen
für die Schöffen-Vorschlagsliste

In diesem Jahr findet für die Geschäftsjahre 2024 – 2028 wieder die
Wahl der Schöffen statt. Zurzeit werden daher in allen Gemeinden
Vorschlagslisten erarbeitet, aus denen dann durch einen beim jeweils
zuständigen Amtsgericht gebildeten Schöffenwahlausschuss eine
Auswahl erfolgen wird.
Schöffen sind ehrenamtliche Richter am Amtsgericht und bei den
Strafkammern des Landgerichts und stehen grundsätzlich gleichbe-
rechtigt neben den Berufsrichtern.
Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße
Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch
geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungs-
dienstes – körperliche Eignung. Es kann nur von Bürgerinnen und
Bürgern mit der deutschen Staatsangehörigkeit ausgeübt werden.
Sie haben nun die Möglichkeit, sich selbst für das Amt des Schöffen
zu bewerben.
Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerbungen nur mit einem zu-
gelassenen Bewerbungsformular, bis spätestens zum 28.04.2023,
erfolgen können. Dies kann über die Stadtverwaltung (Frau Pense-
Hundt – Zimmer 2.2, Tel. 09363 80138, cornelia.pense-hundt@arn-
stein.bayern.de, bzw. auf der Homepage (www.stadtarnstein.de) be-
zogen werden.
Weitere Informationen sind zudem unter
www.justiz.bayern.de/service/schoeffen bzw. unter
www.schoeffenwahl2023.de einsehbar.
Nachfolgend finden Sie auszugsweise die entsprechenden rechtli-
chen Bedingungen.
Stadt Arnstein, 13.02.2023
Franz-Josef Sauer, Erster Bürgermeister

Auszug aus der Schöffenbekanntmachung vom 30. November 2022,
Az. E8-3221 E- II – 14870/2021 und B2 – 0143 - 2

II. Abschnitt
Amt der Schöffen
2. Ehrenamt; Verpflichtung zur Übernahme
2.1 1Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt.

2Es kann nur von Deutschen versehen werden (§ 31 GVG).
2.2 Nach der Bayerischen Verfassung sind alle Bewohner Bayerns

zur Übernahme von Ehrenämtern verpflichtet (Artikel 121 Abs. 1
Satz 1 der Verfassung).

3. Unfähigkeit zum Schöffenamt (§ 32 GVG)
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:

3.1 Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen1 oder wegen einer
vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs
Monaten verurteilt sind;

3.2 Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat
schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter zur Folge haben kann2.

1 [Amtl. Anm.:] Hierher gehören:
1. Personen, die wegen eines Verbrechens zu Freiheitsstrafe von
mindestens einem Jahr verurteilt sind (§ 45 Abs. 1 des Strafgesetz-
buchs (StGB)), sofern nicht das Gericht im Urteilsspruch gemäß Art.
89 Abs. 3 Satz 1 des Ersten Gesetzes zur Reform des Strafrechts
(1. StrRG) vom 25. Juni 1969 (BGBl I S. 645), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 28. August 1969 (BGBl I S. 1509), festgestellt hat, dass
der Verlust der Amtsfähigkeit nicht eingetreten ist;
2. Personen, denen das Gericht die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter aberkannt hat (§ 45 Abs. 2 StGB, Art. 89 Abs. 1 Satz 2,
Abs. 2 und Art. 90 Abs. 1 des 1. StrRG in Verbindung mit § 35 StGB
in der vor dem 1. April 1970 geltenden Fassung);
3. Personen, denen das Gericht vor dem 1. April 1970 die bürger-
lichen Ehrenrechte aberkannt hat (Art. 90 Abs. 1 des 1. StrRG in
Verbindung mit §§ 32, 34, 35 StGB in der vor dem 1. April 1970 gel-
tenden Fassung);
4. Personen, die vor dem 1. April 1970 zu Zuchthausstrafe verurteilt
worden sind (Art. 90 Abs. 2 des 1. StrRG in Verbindung mit § 31 StGB
in der vor dem 1. April 1970 geltenden Fassung).
Der Verlust der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, wird mit
dem Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils wirksam. Die Dauer des
Verlustes beträgt im Falle der Nr. 1 fünf Jahre, im Falle der Nr. 2
nach näherer Bestimmung des Gerichts zwei bis fünf Jahre. Das gilt
auch für den Verlust der Amtsfähigkeit aufgrund von Verurteilungen
nach den Nrn. 3 und 4 (Art. 90 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 des
1. StrRG), sofern nicht das Gericht gemäß § 32 Abs. 2, § 35 Abs. 1
StGB in der vor dem 1. April 1970 geltenden Fassung eine geringere
Dauer des Verlustes bestimmt hat. Die Frist wird von dem Tage an
gerechnet, an dem die Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlassen
ist. Ist neben der Freiheitsstrafe eine freiheitsentziehende Maßregel
der Besserung und Sicherung angeordnet worden, so wird die Frist
erst von dem Tage an gerechnet, an dem auch die Maßregel erledigt
ist. War eine Vollstreckung der Strafe, des Strafrestes oder der Maß-

regel zur Bewährung oder im Gnadenwege ausgesetzt, so wird in die
Frist die Bewährungszeit eingerechnet, wenn nach deren Ablauf die
Strafe oder der Strafrest erlassen wird oder die Maßregel erledigt ist.
Nach Ablauf der Verlustzeit oder nach einer Wiederverleihung der Fä-
higkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45b StGB, Art. 90 Abs. 3 des
1. StrRG) ist der Verurteilte auch wieder fähig, zum Schöffen gewählt
zu werden.
2 [Amtl. Anm.:] Den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter können zur Folge haben
1. alle Verbrechen, d. h. alle rechtswidrigen Taten, die im Mindestmaß
mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind,
2. andere Straftaten, soweit das Gesetz die Möglichkeit der Aberken-
nung der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besonders vor-
sieht, so in den §§ 92a, 101, 102 Abs. 2, §§ 109i, 129a Abs. 8, § 264
Abs. 7, § 358 StGB und in § 375 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO).
4. Nicht zum Schöffenamt zu berufende Personen (§ 33 GVG)
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:
4.1 Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben würden;
4.2 Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum
Beginn der Amtsperiode vollenden würden;
4.3 Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in
der Gemeinde wohnen;
4.4 Personen, die aus gesundheitlichen Gründen zu dem Amt nicht
geeignet sind;
4.5 Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deut-
schen Sprache für das Amt nicht geeignet sind3;
4.6 Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.
3 [Amtl. Anm.:] Der Schöffe muss in der Lage sein, die Prozess-
abläufe akustisch und optisch wahrzunehmen und zu verstehen und
sich unmittelbar – d. h. ohne Zuhilfenahme von Sprachmittlern – mit
den übrigen Verfahrensbeteiligten in der Gerichtssprache, die gemäß
§ 184 Satz 1 GVG deutsch ist, zu verständigen. Dies gilt sowohl für
den Gang der Hauptverhandlung als auch die Beratung innerhalb des
Kollegialgerichts (vgl. BGH, Urteil vom 26. Januar 2011, Gz. 2 StR
338/10).
5. Weitere nicht zu berufende Personen (§ 34 GVG, § 44a DRiG)
Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden:
5.1 der Bundespräsident;
5.2 die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;
5.3 Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand
versetzt werden können4;
5.4 Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechts-
anwälte;
5.5 gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Be-
dienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und Ge-
richtshelfer; hierzu gehören alle Personen, die zu Ermittlungspersonen
der Staatsanwaltschaften im Sinne von § 152 Abs. 2 Satz 1 und 3 GVG
bestellt sind (Ermittlungspersonen-Verordnung Staatsanwaltschaft
(StAErmPV));
5.6 Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen,
die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind;
5.7 Personen, die gemäß § 44a Abs. 1 des Deutschen Richtergesetzes
(DRiG) nicht zum Schöffenamt berufen werden sollen, nämlich Perso-
nen, die
– gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlich-
keit verstoßen haben oder
- wegen einer Tätigkeit als hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiter
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik im Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Geset-
zes (StUG) oder als diesen Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 StUG gleich-
gestellte Personen für das Ehrenrichteramt nicht geeignet sind.
4 [Amtl. Anm.:] In Betracht kommen nur die in § 54 Abs. 1 des Bundes-
beamtengesetzes (BBG) genannten Bundesbeamten und gegebenen-
falls diejenigen Bundesbeamten, für die die Versetzung in den einst-
weiligen Ruhestand durch besondere gesetzliche Vorschriften nach
§ 54 Abs. 2 BBG für zulässig erklärt wird, sowie diejenigen Beamten,
für welche die jederzeitige Versetzung in den einstweiligen Ruhestand
gem. § 30 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz in Verbindung mit den entspre-
chenden landesgesetzlichen Regelungen für zulässig erklärt wird.
6. Ablehnung des Schöffenamtes (§ 35 GVG)
Die Berufung zum Amt des Schöffen dürfen ablehnen:
6.1 Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäischen
Parlaments oder eines Landtages;
6.2 Personen, die
a) in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als ehrenamtliche
Richter in der Strafrechtspflege tätig gewesen sind, sofern die letzte
Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vorschlagsliste noch
andauert,
b) in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines ehren-
amtlichen Richters in der Strafrechtspflege an mindestens 40 Tagen
erfüllt haben oder
c) bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind;
6.3 Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern,
Krankenpfleger und Hebammen;
6.4 Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen;
6.5 Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare per-
sönliche Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in beson-
derem Maße erschwert;
6.6 Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum
Ende der Amtsperiode vollendet haben würden;
6.7 Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Amtes
für sie oder einen Dritten wegen Gefährdung oder erheblicher Beein-
trächtigung einer ausreichenden wirtschaftlichen Lebensgrundlage eine
besondere Härte bedeutet.

Verkehr
Verkehrsverhältnisse Heugrumbach,

Frankensteinstraße
Wir teilen mit, dass in der Zeit vom 13.03. – 17.03.2023 die Franken-
steinstraße im Bereich Hs.Nr. 7 im Stadtteil Heugrumbach für den
Verkehr komplett gesperrt ist. Es besteht keine Wendemöglichkeit. Die
Leerung der Mülltonnen am 06.03.2023 erfolgt bereits ab 06.00 Uhr.
Wir bitten um Beachtung.

Öffnungszeiten/Sprechzeiten
Rathaus und Stadtbüro

Rathaus, Marktstraße 37, 97450 Arnstein, Tel.-Nr.: 09363/801-0
Montag – Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 bis 18:00 Uhr
Gerne können Sie Terminvereinbarungen für Ihre Behördengänge
über unsere Homepage www.stadtarnstein.de oder telefonisch unter
09363/801-0 vereinbaren.

STADT Arnstein
Arnstein, 10.03.2023
Franz-Josef Sauer, Erster Bürgermeister
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Außerhalb der regulären Öffnungszeiten können Termine im Ein-
wohnermeldeamt am Nachmittag vereinbart werden bei:
Benedikt Marold: 09363/801-18
Stadtbüro, Schweinemarkt 4, 97450 Arnstein, Tel.-Nr.: 09363/801-700
Dienstag – Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr

Wertstoffhof und Grüngutabgabe
Mittwoch: 15:00 bis 17:00 Uhr, Freitag: 15:00 bis 17:00 Uhr
Samstag: 10:00 bis 12:00 Uhr

Stadtbibliothek
Dienstag: 14:00 bis 17:00 Uhr, Mittwoch: 14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 bis 14:00 Uhr, Freitag: 10:00 bis 16:00 Uhr
Erreichbar: Tel.-Nr.: 09363/996484 oder E-Mail: info@stadtbibliothek-arnstein.de

Stadtarchiv
Donnerstag: 15:00 bis 18:00 Uhr (Besuch nur mit Terminvereinbarung möglich)
Erreichbar: Tel.-Nr.:09363/801-89 oder E-Mail: stadtarchiv@arnstein.bayern.de

Hallenbad
Dienstag u. Mittwoch: 16:00 bis 21:00 Uhr
Donnerstag: 15:00 bis 16:00 Uhr nur für Senioren und 16:00 bis 20:00 Uhr

Freitag: 14:00 bis 21:00 Uhr
Samstag: 13:00 bis 19:00 Uhr
Sonntag: 08:00 bis 13:00 Uhr

Sauna
Oktober bis April
Dienstag: 16:00 bis 21:00 Uhr Herrensauna
Mittwoch: 16:00 bis 21:00 Uhr Damensauna
Donnerstag bis Samstag: während den Öffnungszeiten gemischter Saunabetrieb

Musikschule
Sprechstunde: dienstags von 09:00 bis 12:00 Uhr
Erreichbar: Tel.-Nr.: 09363/801-780 oder E-Mail: info@musikschule-arnstein.de

Jugendarbeit Arnstein, Marktstraße 39
(Eingang über Kellereigasse)

Dienstag bis Donnerstag:16:00 bis 20:30 Uhr und Freitag: 16:00 bis 22:00 Uhr
Magdalena Reim & Tobias Herberich:erreichbar: magdalena.reim@eal-jugendhilfe.de

Forstdienststelle
Ansprechpartnerin: Frau Lutz (Feuerwehr- und Forstverwaltung):
Tel.-Nr.: 09363/801-44 oder E-Mail: elisabeth.lutz@arnstein.bayern.de

Beratungsdienste
Familienstützpunkt Arnstein im Schwesternhaus

(neben dem Rathaus), Marktstraße 39 (Eingang über Kellereigasse)
Urlaub: 27.03.-31.03.2023

Irene Herold: Sprechstunde für Familien nach Vereinbarung oder während der
Bürozeit: montags: 09:00 bis 11:30 Uhr, per Tel.-Nr.: 0159/04368588 oder per
E-Mail: familienstuetzpunkt.arnstein@eal-jugendhilfe.de

Seniorenberatung im Stadtbüro, Schweinemarkt 4
Sprechstunde nach Bedarf unter: seniorenbeauftragte.arnstein@gmail.com

Caritas-Sozialstation St. Nikolaus e.V., Arnstein
Montag bis Freitag: 12:00 bis 13:00 Uhr, Tel.-Nr.: 09363/990-55
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